
Antrag auf Errichtung und Betrieb von drei Windenergieanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz am Standort 07407 

Rudolstadt (OT Treppendorf) im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt 

 

wpd onshore GmbH & Co. KG 

 

Abstandsflächenberechnung 

Die Berechnung der Abstandsflächen für die Windenergieanlagen (WEA) des Typs Vestas V150 (5.6 

MW) mit einer Nabenhöhe von 166 m + 3 m, einem Rotordurchmesser von 150 m und einem Rotor-

radius (inkl. Exzentrizität) um den Mastmittelpunkt von 75,6 m erfolgt gemäß § 6 ThürBO.  

Die geplanten Anlagenstandorte des Vorhabens „Treppendorf-Erweiterung“ sollen im geplanten Vor-

ranggebiet „W-31 – Remda-Teichel/ Treppendorf“ des 2. Entwurfs zur Änderung des Regionalplanes 

Ostthüringens errichtet und betrieben werden. Nach Punkt 6.4.3 und Punkt 6.5.1 der Bekanntma-

chung des Ministeriums für Infrastruktur und Landwirtschaft zum Vollzug der Thüringer Bauordnung 

(VollzBekThürBO) vom 30. Juli 2018 ist die Abstandsfläche in Sondergebieten wie folgt zu berechnen: 

 

Abstandsfläche = Rotorradius (inkl. Exzentrizität) um Mastmittelpunkt + 3 m 

 

Für die geplanten WEA des Windparks Treppendorf Erweiterung gilt daher: 

 

Abstandsfläche = 75,6 m + 3 m 

Abstandsfläche = 78,6 m 

 

Die Abstandsfläche beträgt somit 78,6 m.






